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Vorwort

Wer im minijob arbeitet, sollte seine rechte kennen. arbeits-
rechtlich sind minijobs keine arbeitsverhältnisse 2. Klasse. 
minijobberinnen haben wie alle Beschäftigen anspruch auf den 
gesetzlichen mindestlohn und gleichen Lohn wie vergleichbar 
Beschäftigte, recht auf einen schriftlichen arbeitsvertrag, be-
zahlten erholungsurlaub, entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
und vieles mehr. Bei Verstößen gegen diese rechte können sie 
sich wehren.

Bundesweit arbeiten derzeit knapp 4,5 millionen frauen im 
minijob, davon gut 3 millionen ausschließlich in einem solchen 
Beschäftigungsverhältnis. insgesamt sind zwei von drei gering-
fügig Beschäftigten frauen. meist sind diese frauen verheiratet 
und tragen „hauptberuflich“ die Verantwortung für Kinder oder 
pflegebedürftige angehörige. als zeitweise gute möglichkeit 
zur Vereinbarkeit von familie und Beruf und ideale Beschäfti-
gungsform zum Wiedereinstieg in das erwerbsleben gedacht, 
erweisen sich minijobs allerdings nicht selten als falle. Viele 
frauen arbeiten deutlich länger im minijob, als sie planten, und 
müssen erleben, dass ihre berufliche Qualifikation schritt für 
schritt entwertet wird. Der minijob verbaut ihnen berufliche 
entwicklungschancen und schafft letztlich auch nur minirenten.

Das Bewusstsein über diese folgen von minijobs ist in der letz-
ten Zeit gestiegen. Dazu haben die Veranstaltungen zum equal 
Pay Day und andere formen der öffentlichen aufklärung von 
Gleichstellungsbeauftragten und frauennetzwerken beigetragen. 
es gibt anzeichen dafür, dass auch der gesetzliche mindestlohn 
dazu führen kann, dass der minijob nicht länger als dauerhafte 
und alleinige Beschäftigung ausgeübt wird. Zu begrüßen ist 

daher das engagement vieler Jobcenter in nordrhein-Westfalen 
zur Umwandlung von minijobs in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung.

mit der Veröffentlichung der vorliegenden Broschüre wollen 
das nrW-emanzipationsministerium und die Landesarbeitsge-
meinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten über 
arbeits- und sozialversicherungsrechtliche fragen informieren 
und Wege aufzeigen, wie konkrete ansprüche im hinblick auf die 
geringfügige Beschäftigung durchgesetzt werden können. es ist 
erfreulich, dass die ersten beiden auflagen so großen anklang 
gefunden haben, dass sie nach nur einem Jahr vergriffen sind 
und wir eine leicht überarbeitete und aktualisierte fassung 
vorlegen können.

ein minijob sollte nur der kurzfristige übergang zu einem 
(Wieder)einstieg in ein sozialversicherungspflichtiges arbeits-
verhältnis sein. Dazu müssen ausreichend qualifizierte und 
existenzsichernde arbeitsplätze zur Verfügung stehen, die 
entwicklungsmöglichkeiten bieten – und rahmenbedingungen 
für eine arbeit, die zufrieden macht.

Barbara steffens
ministerin für Gesundheit, emanzipation, Pflege und alter
des Landes nordrhein-Westfalen
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ingeborg heinze und Christel steylaers

Zum 1. Januar 2015 wurde in ganz Deutschland ein gesetzlicher 
mindestlohn eingeführt. Dieser beträgt zurzeit 8,50 euro pro 
stunde. ausdrücklich müssen die 8,50 euro auch den Beschäftig-
ten im minijob gezahlt werden. es gibt nur wenige ausnahmen, 
die in dieser Broschüre beschrieben werden.  

„Brutto für netto“ hört sich für viele menschen besonders at-
traktiv an. Wer zahlt schon gerne steuern und sozialabgaben? 
Doch bedenken sie: in vielen fällen ist ein minijob nicht emp-
fehlenswert. altersarmut ist vorprogrammiert, wenn sie über 
einen längeren Zeitraum nur einen minijob ausüben. für 10 
Jahre arbeit im minijob bei 450 euro erhalten sie weniger als 
45 euro rente im monat brutto. für studierende, rentnerinnen 
und rentner kann der minijob aber durchaus sinnvoll sein.

Übrigens: Unternehmen tragen für einen minijob in der regel
eine höhere abgabenlast als für einen „normalen“ arbeitsplatz.
Kostenersparnisse haben manche arbeitgeberinnen / arbeitgeber 
nur dadurch, dass sie ihnen Leistungen, wie z. B. bezahlten Ur-
laub oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nicht gewähren und
damit gegen Gesetze verstoßen.

Einleitung

Februar

�
�
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teilzeitbeschäftigte dürfen gegenüber Vollzeitbeschäftigten nicht be-
nachteiligt werden, das ist ganz klar gesetzlich festgelegt: nach dem 
teilzeit- und Befristungsgesetz (s. anhang) darf die arbeitgeberin / der 
arbeitgeber teilzeitbeschäftigte nicht wegen der teilzeitarbeit gegenüber 
Vollzeitbeschäftigten unterschiedlich behandeln, es sei denn, dass sachliche 
Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Das Vorliegen eines 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (minijob) ist kein sachlicher 
Grund, so dass alle arbeitsrechtlichen regelungen und Vorschriften auch 
hier anzuwenden sind. Da in minijobs überwiegend frauen arbeiten, sehen 
die Gerichte in einer Benachteiligung dieser arbeitnehmerinnen häufig auch 
eine mittelbare Diskriminierung von frauen, die gesetzlich verboten ist.

Die folgenden seiten sollen sie über die wichtigsten regelungen des steu-
errechts und aus dem Bereich der sozialversicherung sowie viele rechte 
informieren, von denen sie vielleicht glauben, dass sie ihnen nicht zustehen:
• arbeitsvertrag
• gesetzlicher mindestlohn
• tarifliche Bezahlung
• feiertagsvergütung
• erholungsurlaub
• Urlaubs-, Weihnachtsgeld
• Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
• Kündigungsschutz
• gesetzliche Unfallversicherung
• rentenversicherung
• riesterförderung
• insolvenzgeld
• mutterschaftsgeld

ihrer arbeitgeberin bzw. ihrem arbeitgeber sind diese rechte häufig nicht 
bekannt, vor allem, wenn sie in einem Kleinbetrieb tätig sind. Dann sollten 
sie diese Broschüre an die Betriebsleitung weitergeben.

bitte beachten sie: Diese Broschüre enthält allgemeine wichtige informa-
tionen. eine auf ihre persönlichen fragen zugeschnittene Beratung erhalten 
sie z. B. beim finanzamt, steuerberatungsbüro, bei der Krankenkasse oder 
der arbeitsagentur.

Auch für Sie gilt das Arbeitsrecht! Wann ist Ihr Job ein Minijob?

450Euro

�
�

als „geringfügig beschäftigt“ gelten sie nach dem sozialgesetzbuch,
• wenn sie nicht mehr als 450 euro im monat verdienen,
• wenn die Beschäftigung innerhalb eines Jahres auf längstens drei mo-

nate oder 70 arbeitstage begrenzt ist. auf diese sogenannte kurzfristige 
Beschäftigung wird in dieser Broschüre nur am rande eingegangen. es 
gibt dazu sehr viele spezielle regelungen.

mehrere geringfügige Beschäftigungen nach Punkt 1 werden zusammen-
gerechnet. Wenn damit die 450-euro-Grenze überschritten wird, fallen 
die sonderregelungen nach dem 450-euro-Gesetz fort: es handelt sich um 
„normale“ Beschäftigungen mit voller sozialversicherungspflicht. Bis zu 
einem Verdienst von 850 euro müssen sie selbst einen eingeschränkten 
sozialversicherungsbeitrag, die arbeitgeberin / der arbeitgeber den vollen 
Beitrag bezahlen.
 
eine geringfügige Beschäftigung können sie neben einem hauptberuf 
wahrnehmen, ohne dass Versicherungspflicht besteht. für jede weitere 
geringfügige Beschäftigung neben dem hauptjob besteht allerdings volle 
renten-, Kranken- und Pflegeversicherungspflicht, auch wenn sie mit mehre-
ren minijobs die 450-euro-Grenze nicht überschreiten. nur von der arbeits-
losenversicherung sind auch die weiteren Beschäftigungen ausgenommen.

manche gemeinnützige arbeitgeber kombinieren auch die sogenannte 
übungsleiter- oder ehrenamtspauschale (§ 3, nr. 26 einkommensteuerge-
setz) mit dem minijob. Das ist zulässig. achten sie in diesem fall unbedingt 
darauf, dass die Pauschale auf alle Jahresmonate verteilt wird.
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Grundsätzlich ist zu empfehlen, einen schriftlichen arbeitsvertrag ab-
zuschließen.* Doch auch mündliche arbeitsverträge sind schriftlichen 
gleichzusetzen. sollte es zu meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen 
und ihrem Betrieb kommen, welche Leistungen vereinbart waren, müssten 
sie es beweisen. Das ist natürlich bei einer nur mündlichen Vereinbarung 
schwieriger oder sogar ganz unmöglich.

schliessen sie daher einen schriftlichen arbeitsvertrag!

Durch das nachweisgesetz haben sie sogar einen rechtlichen anspruch auf 
schriftliche festlegung folgender Punkte:
• name und anschrift der Vertragsparteien
• arbeitsort
• Beginn und ggf. Befristung
• Bezeichnung der zu leistenden arbeit
• höhe und Zusammensetzung der Vergütung
• die vereinbarte arbeitszeit
• die Dauer des erholungsurlaubs
• die Kündigungsfristen
• die anzuwendenden tarifverträge

sollten sie bisher ohne schriftlichen arbeitsvertrag tätig sein, können sie 
ihre arbeitgeberin bzw. ihren arbeitgeber auffordern, diese schriftlichen 
angaben zu machen. Dieser forderung muss innerhalb von zwei monaten 
nachgekommen werden.

sollten sie vor diesem schritt zurückschrecken:
alle in dieser broschÜre aufgefÜhrten rechte 
gelten auch ohne schriftlichen arbeitsvertrag.

Warum Sie einen schriftlichen  
Arbeitsvertrag abschließen sollten

* einen musterarbeitsvertrag erhalten sie 
bei der minijobzentrale (adresse im anhang)

Ge ring fü gig Be schäf tig te ha ben an spruch 
auf an tei lig gleichen Lohn wie Voll zeit-
be schäf tig te. Wenn im Be trieb ge ne rell 
ein ta rif ver trag an ge wandt wird oder ei ne 
Betriebs ver ein ba rung be steht, gel ten die 
re ge lun gen auch für sie. Dies be zieht sich 
so wohl auf mo nats- als auch auf Wo chen- 
und stun den löh ne. Bei ei ner ta rif er hö-
hung ha ben sie dann grund sätz lich auch 
an spruch dar auf. Wich tig kann es hier für 
sein, dass sie be reits vor ab im ar beits ver-
trag die Zahl der ar beits stun den fest ge legt 
ha ben.

Sie haben An spruch auf Ta rif ohn

Ge ring fü gig Be schäf tig te ha ben an spruch auf an tei lig gleichen Lohn wie 
Voll zeit be schäf tig te. Wenn im Be trieb ge ne rell ein ta rif ver trag an ge wandt 
wird oder ei ne Betriebs ver ein ba rung be steht, gel ten die re ge lun gen auch 
für sie. Dies be zieht sich so wohl auf mo nats- als auch auf Wo chen- und 
stun den löh ne. Bei ei ner ta rif er hö hung ha ben sie dann grund sätz lich auch 
an spruch dar auf. Wich tig kann es hier für sein, dass sie be reits vor ab im 
ar beits ver trag die Zahl der ar beits stun den fest ge legt ha ben.

stun den kür zun gen aus die sem Grun de müs sen sie nicht hin neh men. Die se 
kön nen je doch dann sinn voll sein, wenn durch die Loh ner hö hung die Ge-
ring fü gig keits gren ze überschrit ten wird, d. h. wenn sie mehr als 450 euro 
im mo nat ver die nen wür den und sie die ses nicht wol len.
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Wichtig!

an dieser stelle können nicht alle fragen zum mindestlohn beantwortet 
werden. es gibt sehr hilfreiche internetseiten des Bundesarbeitsministeriums
und des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum mindestlohn sowie telefon-
hotlines (adressen im anhang). Zusätzlich können sie dort auch faltblätter 
und Broschüren anfordern. 

noch zwei wichtige hinweise: Der gesetzliche mindestlohn ist eine 
Untergrenze, die nicht unterschritten werden darf. Wenn in ihrem Betrieb ein 
für sie günstigerer tarifvertrag gilt oder andere Beschäftigte einen höheren 
stundenlohn bekommen, haben auch sie anspruch darauf! 

Zudem gibt es Branchen, in denen aufgrund anderer Gesetze in nrW höhere 
mindestlöhne gezahlt werden müssen, z.B.:

• arbeitnehmer/-innen im  
 pädagogischen Bereich 13,35 euro (ab 01.01.2015)

• maler- und Lackiererhandwerk 13,35 euro (ab 01.01.2015)

• Gebäudereinigung  12,65 euro (ab 01.01.2015)

• Pflegebranche  9,75 euro (ab 01.01.2016) 
  und 10,20 euro (ab 01.01.2017)

• Wäschereidienstleistungen  
 im Objektkundenbereich 8,75 euro (ab 01.01.2017).

Wenn in ihrem Betrieb kein tarifvertrag gilt, können sie vom gesetzlichen 
mindestlohn profitieren. 

seit dem 1. Januar 2015 gilt in ganz Deutschland einheitlich ein mindestlohn 
von 8,50 euro brutto pro stunde für arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer. 
es ist egal wie groß der Betrieb ist in dem sie arbeiten. Der mindestlohn gilt 
auch für minijobs und Beschäftigungen im Privathaushalt. auch rentnerin-
nen und rentner sowie studierende haben anspruch auf den mindestlohn.

übergangsregelungen, die für eine gewisse Zeit eine Unterschreitung des 
mindestlohns zulassen, gibt es in wenigen Branchen bis maximal ende 2017. 
Dabei handelt es sich um Zeitungszustellende oder einzelne Branchen mit 
einem für allgemeinverbindlich erklärten tarifvertrag. in nrW wird der zur- 
zeit geltende mindestlohn von 8,50 eUr nur bei den genannten Zeitungs-
zustellenden und bei den Beschäftigten in der Land- und forstwirtschaft 
sowie im Gartenbau unterschritten.

ab dem 01.01.2018 muss in jedem minijob mindestens der gesetzliche 
mindestlohn gezahlt werden.

Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung, ehren-
amtlich tätige, manche Praktikantinnen / Praktikanten sowie Langzeitarbeits-
lose in den ersten 6 monaten der tätigkeit haben keinen anspruch auf 
mindestlohn.

Damit die einhaltung des mindestlohns überprüfbar ist, müssen branchen-
unabhängig die arbeitszeiten für alle geringfügig Beschäftigten nachvoll-
ziehbar aufgezeichnet werden. nur für Beschäftigte im Privathaushalt 
entfällt dies. Zur arbeitszeit gehören auch Vor- und nachbereitungszeiten, 
zu denen sie der arbeitgeber / die arbeitgeberin verpflichtet. sie dürfen 
im minijob maximal 52,9 stunden im monat arbeiten, sonst wird der min-
destlohn unterschritten.

 
wenn sie unsicher sind, ob ihnen der Mindestlohn wirklich 
gezahlt wird, Machen sie sich selbst notizen! ein kleines heft, in 
dem sie Datum, arbeitsbeginn, Pausen und arbeitsende handschriftlich 
notieren, reicht aus. Das Bundesarbeitsministerium hat auch eine bequem 
zu nutzende „app“ zur erfassung der arbeitszeiten entwickelt.

Ihr Anspruch auf Mindestlohn
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nach dem teilzeit- und Befristungsgesetz stehen ihnen alle Leistungen zu, 
die auch Vollzeitbeschäftigte in ihrem Betrieb erhalten. Das Bun des ar beits-
ge richt spricht von einer ver bo te nen Dis kri mi nie rung, wenn ge ring fü gig 
Beschäf tig te von Lei stun gen aus ge nom men wer den, die ande re ar beit neh-
me rinnen / arbeitnehmer er hal ten (3 aZr 370/88 vom 28.8.1993). Das heißt, 
sie ha ben an spruch auf Ur laubs- und Weih nachts geld, wenn der ta rif ver trag 
die Zah lung von Ur laubsgeld bzw. Weihn achts geld vor sieht

oder

die arbeitgeberin / der ar beit ge ber frei wil lig Ur laubs- oder Weihn achts geld 
an Voll zeit be schäf tig te im Be trieb be zahlt.

in bei den fäl len be steht an spruch auf an tei li ge lei stung. 
entspre chend ha ben sie an spruch auf Zah lung von vermögens wirk sa men 
Lei stun gen durch den Be trieb.

Sie können ta rifvertragli che 
Lei stun gen beanspruchen

Urlaubs- und 
Weinachtsgeld

es ist besonders günstig für sie, wenn sie in einem Betrieb beschäftigt 
sind, für den ein tarifvertrag für „allgemeinverbindlich“ erklärt worden ist. 
Dann gilt für sie oder ihren Betrieb der manteltarifvertrag, auch wenn sie 
nicht mitglied der Gewerkschaft sind oder der Betrieb nicht mitglied des 
arbeitgeberverbandes ist. 

ein allgemeinverbindlicher tarifvertrag wirkt wie ein Gesetz. alle arbeitgebe-
rinnen bzw. arbeitgeber sind daran gebunden und alle Beschäftigten können 
sich darauf berufen. Beim Bundesarbeitsministerium können sie auskunft 
erhalten, ob dieses auf den für ihren Betrieb geltenden tarifvertrag zutrifft 
(adresse s. anhang). Beispiele für allgemeinverbindliche tarifverträge: fri-
seurhandwerk und  Gaststätten und Beherbergung in vielen Bundesländern.

außerdem gibt es mindestlohn-tarifverträge, die (jeweils befristet) für all-
gemeinverbindlich erklärt wurden. Das betrifft z. B. das friseurhandwerk, die 
Pflegebranche sowie die Gebäudereinigung, jeweils für ganz Deutschland. 

Die tarifvertragsparteien, also die Gewerkschaft oder der arbeitgeberver-
band, müssen ihnen den tarifvertrag gegen Kostenerstattung (Kopiergebühr, 
Porto) aushändigen.

Wenn ein allgemeinverbindlicher tarifvertrag für sie anwendung findet, 
dürfen sie nicht nur die für sie günstigen regelungen in anspruch nehmen, 
sie sind auch an die fristen gebunden, innerhalb derer sie ihre ansprüche 
anmelden müssen. Diese sind in der regel sehr kurz (z. B. zwei monate). 
Wenn sie ihre fälligen ansprüche nicht innerhalb dieser frist beim Betrieb 
geltend gemacht haben, sind diese verfallen. 

in jedem fall gilt: informieren sie sich über ihre rechte beim Betriebsrat 
oder bei der für sie zuständigen Gewerkschaft. Wenn sie kein Gewerkschafts-
mitglied sind, können sie auch von der arbeitgeberin / vom arbeitgeber 
auskunft verlangen.

Wem nutzt ein 
allgemeinverbindlicher Tarifvertrag? 
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al le Be schäf tig ten ha ben ei nen ge setz li chen an spruch auf bezahl ten er-
ho lungs ur laub. Wäh rend des Ur laubs ist das entgelt wei ter zu zah len, das zu 
zah len wä re, wenn sie arbei ten wür den.

es gilt: kei ne lohn- und ge halts ab zÜ ge bei ur laub.

im ta rif ver trag oder im ar beits ver trag ist ge re gelt, wie lange der Ur laub 
dau ert, das sind heut zu ta ge meist fünf bis sechs Wo chen. falls kein gül ti-
ger ta rif ver trag be steht und auch im ar beits ver trag nichts ge re gelt wur de, 
ha ben sie nach dem Bun des ur laubs ge setz ei nen min dest an spruch von 24 
Werk tagen (sams ta ge wer den al ler dings mit ge zählt). Das entspricht ei nem 
Jah res ur laub von vier Wo chen. schwer be hinder ten ste hen in je dem fall 
fünf zu sätz li che ta ge zu. re gelmä ßig be schäf ti gungs freie Werk ta ge wer-
den mit ge zählt.

beispiel 1
ein Urlaubsanspruch von 30 tagen bei einer 5-tage-Woche ergibt sechs 
Wochen Jahresurlaub.
angenommen, sie arbeiten drei tage in der Woche, dann haben sie anspruch 
auf 3/5 des Jahresurlaubs, also 18 Urlaubstage (sechs Wochen Jahresurlaub), 
bei zwei arbeitstagen pro Woche haben sie nur anspruch auf 2/5, also zwölf 
arbeitstage, die auch sechs Wochen Jahresurlaub ergeben usw.

Wenn sie keinen tariflichen Urlaubsanspruch haben, gilt das Bundesur-
laubsgesetz:

beispiel 2
Der Urlaubsanspruch von 24 Werktagen bei einer 6-tage-Woche (egal ob 
in ihrem Betrieb nur an fünf tagen pro Woche gearbeitet wird) ergibt vier 
Wochen Jahresurlaub.
Bei drei arbeitstagen in der Woche haben sie anspruch auf 3/6 des Jah-
resurlaubs, also zwölf Urlaubstage (vier Wochen Jahresurlaub), bei zwei 
arbeitstagen pro Woche haben sie anspruch auf 2/6, also acht arbeitstage, 
die wiederum vier Wochen Jahresurlaub ergeben.

Ihnen steht Er ho lungs ur laub zu

Wenn sie unregelmäßig viele arbeitstage pro Woche arbeiten, muss ein 
Durchschnitt berechnet werden, der sich an der Urlaubshöhe der Vollzeit-
beschäftigten orientiert.

beispiel 3
sie haben innerhalb eines monats folgendermaßen gearbeitet:

woche 1

woche 2

woche 3

woche 4

Das ergibt durchschnittlich 2 arbeitstage pro Woche. sie haben dann einen 
Urlaubsanspruch von 2/5 des Urlaubsanspruchs einer vollzeitbeschäftigten 
Kraft. Diese Urlaubstage dürfen sie so einsetzen, dass sie z. B., wenn nur das 
Bundesurlaubsgesetz (s. Beispiel 2) gilt, auf 4 Wochen Jahresurlaub kommen.

Die Ur laubs dau er darf we gen Krank hei ten oder an de rer fehlzei ten, wie z. B. 
mut ter schutz, nicht ge kürzt wer den (ausnahme: elternzeit). 

Wenn sie im Ur laub krank wer den, müs sen sie ein ärztliches at test über die 
ar beits un fä hig keit vor le gen. 

auf den vol len Jah res ur laub ha ben sie in der re gel anspruch, wenn sie 
ei ne 6-mo na ti ge „War te zeit“ er füllt haben, es sei denn, der ta rif ver trag 
sieht et was an de res vor. Wa ren sie über ei nen kür ze ren Zei traum be schäf-
tigt, steht ih nen an tei liger Ur laub zu. endet ihr arbeitsverhältnis in der 
zweiten Jahreshälfte, haben sie anspruch auf den vollen Jahresurlaub (§ 5 
Bundesurlaubsgesetz).

ge hen sie auf kei nen fall oh ne die zu stiM Mung 
der arbeitgeberin / des arbeitgebers in ur laub, denn dann 
MÜssen sie Mit ei ner frist lo sen kÜn di gung rechnen.

Mo di Mi do fr sosa

Mo di Mi do fr sosa

Mo di Mi do fr sosa

Mo di Mi do fr sosa
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Der Feiertag muss bezahlt werden Arbeit auf Abruf 

regelmäßige 
Arbeitstage

Freitag SamstagDonnerstag

auch ge ring fü gig Be schäf tig te ha ben an spruch auf Lohnfort zah lung an 
feier ta gen (§ 2 entgeltfortzahlungsgesetz, s. an hang). Vor aus set zung ist, 
dass sie an die sem tag hät ten ar bei ten müs sen, wenn kein feier tag ge we sen 
wä re. Den an spruch auf Be zah lung haben sie auch, wenn die an fal len de 
ar beit er satz wei se an ei nem an de ren tag ge lei stet wird.

beispiel

Wenn Donnerstag ein feiertag ist und sie stattdessen mittwoch, freitag 
und samstag arbeiten, dann müssen sie Lohn für alle vier tage erhalten. 

kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit =KapovAz  

arbeit auf abruf (Kapovaz = kapazitätsorientierte variable arbeitszeit) findet 
im alltag recht häufig statt, z. B. im Gaststättenbereich, wenn Beschäftigte 
witterungs- / saisonabhängig eingesetzt werden oder wenn unerwartete 
arbeitsspitzen eintreten.

Die meisten Beschäftigten wissen nicht, dass in § 12 des teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes mindeststandards festgelegt sind, die in einem arbeitsvertrag 
geregelt sein müssen. so muss die Vereinbarung eine bestimmte Dauer der 
wöchentlichen und täglichen arbeitszeit festlegen. ist dies nicht der fall, 
gilt eine arbeitszeit von zehn stunden als vereinbart. 

Das bedeutet in der Praxis, dass sie immer dann nachträglich einen Lohn-
anspruch über ihre tatsächlich geleistete arbeit hinaus haben, nämlich 
eine aufstockung auf 10 arbeitsstunden, wenn sie weniger als 10 stunden 
gearbeitet und einen den stunden entsprechenden Lohn erhalten haben. 

Darüber hinaus gilt, dass die arbeitgeberin / der arbeitgeber die arbeitsleis-
tung für mindestens drei stunden in anspruch nehmen und damit bezahlen 
muss. Wurden sie kürzere Zeit eingesetzt, dann haben sie trotzdem einen 
Zahlungsanspruch.

Von dieser gesetzlichen regelung kann allerdings durch tarifvertrag abge-
wichen werden. auf einen solchen tarifvertrag kann im arbeitsvertrag auch 
für nicht tariflich gebundene Parteien verwiesen werden. 

für die Praxis bedeutet das: Wenn – wie so oft – nur ein mündlicher arbeits-
vertrag vorliegt, gelten die gesetzlichen mindeststandards, d. h. sie können 
nachträglich eine erhöhte Zahlung verlangen, solange der anspruch noch 
nicht verjährt oder der anspruch bei Geltung eines tarifvertrages verfallen ist.
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!

alle Beschäftigten haben das glei che recht auf ent gelt fort zahlung im 
Krankheits fall für sechs Wo chen, al so auch al le gering fü gig Be schäf tig ten 
(s. an hang).

ih ren an spruch müs sen sie gel tend ma chen, in dem sie dem Be trieb un ver-
züg lich ih re ar beits un fä hig keit und de ren vor aussicht li che Dau er mit tei len. 
Dau ert die arbeitsunfähigkeit län ger als drei ta ge, müs sen sie spätestens 
am dar auf fol genden ar beits tag ei ne ärzt li che Be schei ni gung über das Be-
ste hen und die vor aus sicht li che Dau er der ar beits un fä hig keit vor le gen. Der 
Be trieb ist allerdings da zu be rech tigt, die Vor la ge der ärzt li chen Beschei-
ni gung frü her zu ver lan gen.

Da sie als ge ring fü gig Be schäf tig te(r) meist nicht selbst mitglied ei ner 
ge setz li chen Kran ken kas se sind (familienversi cherte z. B. sind nicht selbst 
mit glied), erhalten sie kei ne ärztliche „gel be Krank mel dung“, son dern ei ne 
ein fa che Beschei ni gung, die für sie ko sten los sein sollte.

ent gelt fort zah lung kön nen sie auch für den fall ei ner Kur zur me di zi ni schen 
Vor sor ge oder re ha bi li ta tion beanspruchen, sofern die se ärzt lich ver ord net 
ist und statio när in ei ner ent sprechen den Kli nik oder ein rich tung durch-
ge führt wird. hier für müs sen sie dem Be trieb den Zeit punkt und die Dau er 
der Kur mit tei len so wie ei ne ärztli che Be schei ni gung und die Be wil ligung 
durch den sozi al lei stungs trä ger vor le gen.

als arbeitgeberin bzw. arbeitgeber bekommen sie im regelfall 80 % der 
Kosten für die Lohnfortzahlung aufgrund der gezahlten Umlage erstattet.

Ihr Anspruch auf Lohnfortzahlung 
bei Krankheit

alle ge ring fü gi gen Be schäf ti gungs ver hält nis se unterliegen der ge setz li chen 
Un fall ver si che rungs pflicht. Unfallversicherungs schutz be steht auch für die im 
Privathaus halt be schäf tig ten Per so nen. nur en ge Verwandte, die im haus halt 
un ent gelt lich ar bei ten, sind grundsätzlich nicht ge setz lich un fall ver si chert. 
Ge nau e re in for ma tio nen er hal ten sie hier: 

Unfallkasse nordrhein-Westfalen
sankt franziskusstraße 146
40470 Düsseldorf
tel. 0211-9024-0
e-mail: info@unfallkasse-nrw.de
www.unfallkasse-nrw.de

ha ben sie al so bei der ar beit oder auf dem hin- oder heimweg ei nen 
Un fall, be nach rich ti gen sie den Be trieb und den zu stän di gen Un fall ver si-
che rungs trä ger. 

Die Bei trä ge zur ge setz li chen Un fall ver si che rung (Berufsgenos sen schaft) 
trägt al lei ne die arbeit ge berin bzw. der arbeit ge ber.

wich tig: sie sind auch dann über die Be rufs ge nos senschaft (= trä ger 
der ge setz li chen Un fall ver si che rung) ab ge si chert, wenn kei ne Bei trä ge für 
sie ab ge führt wur den. Bei schwarzarbeit muss die arbeitgeberin bzw. der 
arbeitgeber der Berufsgenossenschaft die Kosten für einen arbeitsunfall 
erstatten (§ 110 abs. 1a sGB Vii).

Ver si che rungs schutz 
bei ei nem Arbeitsunfall

�
�
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Achtung

Da sie in der regel nicht selbst mitglied einer Krankenkasse sein werden, 
haben sie in diesem fall auch keinen anspruch auf Kinderkrankengeld. Die 
arbeitgeberin bzw. der arbeitgeber muss sie jedoch unter fortzahlung des 
arbeitsentgelts „für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ von der 
arbeit freistellen, wenn sie ihr Kind unter zwölf Jahren wegen einer erkran-
kung betreuen müssen. Das ergibt sich aus § 616 BGB. in einem Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts (5 aZr 392/78) wird von einem Zeitraum von fünf 
arbeitstagen pro Jahr ausgegangen. Lassen sie sich von der Kinderärztin bzw. 
dem Kinderarzt eine Bescheinigung darüber ausstellen, dass ihr Kind wegen 
einer erkrankung betreut werden muss, und geben sie diese im Betrieb ab.

achtung: Der arbeitsvertrag oder tarifverträge können diese regelung 
ausdrücklich ausschließen. Wenn sie in ihrem arbeitsvertrag einen hinweis 
finden: „§ 616 BGB ist ausgeschlossen“ oder ähnlich, dann wird ihnen der 
Verdienstausfall nicht bezahlt.

Lohnfortzahlung, 
wenn Ihr Kind krank wird

auch als ge ring fü gig Be schäf tig te ste hen sie un ter dem schutz des mut ter schutz ge-
set zes, in  dem zwin gen de schutz vor schriften für mut ter und Kind fest ge legt sind. es 
wür de den rah men die ser Bro schü re spren gen, auf fra gen des mut terschut zes ver tieft 
ein zu ge hen, nur so viel:
• sie ge nie ßen ei nen be son de ren Kün di gungs schutz.
• Wer den de müt ter dür fen nicht mit schwe ren kör per li chen ar bei ten und tä tig kei ten 

be schäf tigt wer den, bei de nen sie schäd li chen ein wir kun gen aus ge setzt sind oder 
die bestimm te kör per li che Be la stun gen ver ur sa chen.

• es gibt schutz fri sten vor und nach der ent bin dung.
• sie ha ben an spruch auf mut ter schafts geld.
• sie ha ben an spruch auf elterngeld und elternzeit.

falls für sie ein Beschäftigungsverbot während der schwangerschaft ausgesprochen 
wurde, erhalten sie „mutterschutzlohn“ in der regel in höhe ihres nettoverdienstes. 
Die arbeitgeberin / der arbeitgeber bekommt diesen übrigens von der minijobzentrale 
erstattet.  

sind sie ge ring fü gig be schäf tigt und nicht selbst mit glied ei ner ge setz li chen Kran-
ken ver si che rung, steht ih nen dennoch ein mut ter schafts geld in hö he von ins ge samt 
höch stens 210 euro zu. Um die ses mut ter schafts geld zu erhal ten, be nö ti gen sie ei ne 
Be stä ti gung ih res Be trie bes über ih re Be schäf ti gung und ei ne Ge burts ur kun de mit 
dem stan des amt li chen Ver merk „nur gül tig für die mutterschafts hil fe“. sen den sie 
die se Un terla gen an das Bundesversicherungsamt in Bonn (s. anhang) und bean-
tragen sie die Zah lung des mut ter schafts gel des. Der antrag kann auch unter www.
mutterschaftsgeld.de online gestellt werden.

achtung! sind sie während der elternzeit geringfügig beschäftigt und sind sie 
weiter ein eigenständiges mitglied in einer gesetzlichen Krankenkasse und nicht in 
der familienversicherung versichert, dann erhalten sie von ihrer Krankenkasse ihren 
durchschnittlichen kalendertäglichen nettoverdienst als mutterschaftsgeld während 
der gesamten mutterschutzzeit und, wenn sie mehr als 390 euro verdienen, noch 
einen Zuschuss des arbeitgebers / der arbeitgeberin zum mutterschaftsgeld.

nach ei nem Ur teil des Bun des ar beits ge richts (10 aZr 552/91) darf Ur laubs- und 
Weihn achts geld we gen abwesen heit auf grund des mut ter schut zes nicht ge kürzt wer-
den. ei ner an ge stell ten wur den die se Lei stun gen zugespro chen, ob wohl sie in dem 
ent spre chen den Jahr wegen Krank heit, mut ter schutz und er zie hungs ur laub (heute 
entspricht dies der elternzeit) lediglich an vier tagen ge arbei tet hat te. an ders lau-
ten de tarifver trag li che re ge lun gen sind aber zu läs sig.

Ihr Recht bei einer Schwangerschaft



24 25

die kÜndigung Muss schriftlich erfolgen. 
MÜndliche kÜndigungen sind unwirksaM.

Das Kün di gungs schutz ge setz gilt für al le arbeitnehmerinnen und arbeit-
nehmer im Be trieb, al so auch für sie. Voraussetzung ist al ler dings, dass sie 
min de stens sechs mo nate bei ih rer ar beit ge berin bzw. bei ih rem ar beit-
ge be r beschäf tigt sind und dass der Be trieb mehr als zehn Beschäftig te 
hat. teil zeit kräf te wer den bei der er mitt lung der Beschäftigtenzahl nur mit 
abgestuften anteilen mitgerechnet. Wenn sie vor dem 31.12.2003 eingestellt 
wurden, gilt das Kündigungsschutzgesetz für sie bereits, wenn der Betrieb 
mehr als fünf Beschäftigte hat.

Kündigungsfristen gelten auch unabhängig vom Kündigungs schutzgesetz: 
für alle Beschäftigten gel ten die glei chen gesetz li chen Kün di gungs fri sten. 
es kann grund sätz lich mit einer vier wö chi gen frist zum 15. oder Letz ten 
ei nes Ka len dermo nats ge kün digt wer den, län ge re Kün di gungs fri sten gel ten 
nach ei ner mehr als zwei jäh ri gen Be triebs zu ge hö rig keit. Die se er höhen 
sich nach zwei Jah ren auf einen mo nat, nach fünf Jahren auf zwei mo na te 
je weils zum mo nat sen de. soll ten sie noch län ger be schäf tigt sein, er kun-
di gen sie sich nach den dann gül ti gen Kün di gungs fri sten. Be rech net wird 
die Be triebszu ge hö rig keit erst ab dem 25. Le bens jahr.

in der Pro be zeit kann ein ar beits ver trag ge ne rell mit 14-ta ge-frist ge kün-
digt wer den.

soll ten sie in ei nem Klein be trieb be schäf tigt sein, der we ni ger als 20 
ar beit neh me rinnen / arbeitnehmer hat (aus zu bil den de wer den hier bei 
nicht ge zählt, teilzeitbeschäftigte in abgestuften anteilen), dann kann 
die arbeitgeberin / der arbeitgeber durch einzelvertrag mit ihnen eine 
kürzere Kündigungsfrist vereinbaren. Vier Wochen dürfen dabei aber nicht 
unterschritten werden. ebenfalls durch ausdrück lichen Vertrag kann mit 
vorübergehend (bis zu drei monaten) beschäftigten aushilfskräften eine 
kürzere Kündigungsfrist vereinbart werden.

in ta rif ver trä gen kön nen an de re fri sten fest ge legt sein, die dann vor ran-
gig gel ten.

die kÜndigung Muss schriftlich erfolgen. 
MÜndliche kÜndigungen sind unwirksaM.

Ihr Recht bei Kündigung

Be son de ren Kün di gungs schutz ha ben sie, wenn sie schwan ger oder schwer-
be hin dert sind. Die ar beit ge berin bzw. der ar beitge be r darf ih nen dann nur 
mit Zu stim mung der zuständigen aufsichtsbehörde, d. h. des Gewerbeauf-
sichtsamtes bzw. des integrationsamtes (bei schwerbehinderung) kün di gen. 
Die adressen finden sie im anhang.

sie soll ten bei ei ner Kün di gung un ver züg lich fach li chen rat ein ho len und 
ggf. in ner halb von 21 ta gen Kla ge beim ar beits ge richt ein rei chen. sie 
brau chen da für kei ne an walt li che Ver tre tung. Wenn sie nicht wis sen, wie 
sie die Kla ge for mu lie ren müs sen, hilft ih nen die rechts an trags stel le beim 
ar beits ge richt ko sten los. soll ten sie sich an walt lich ver tre ten las sen, müs-
sen sie die se Ko sten selbst tra gen, auch wenn sie den Pro zess ge win nen.

Be fri ste te ar beits ver hält nis se lau fen mit frist ab lauf aus. sie müs sen nicht 
ge kün digt wer den. Un ter be stimm ten Vor aus set zun gen kann ei ne mehr ma-
li ge Be fri stung auch un wirk sam sein. Dies wä re für sie be son ders im fall 
ei ner schwan ger schaft wich tig.

... durch Sie selbst
sie kön nen je der zeit oh ne an ga be von Grün den kün di gen, aber auch sie 
sind zur ein hal tung der Kün di gungs fri sten ver pflich tet, da sie sich sonst 
mög li cher wei se scha den er satz pflich tig ma chen. frist los kön nen sie nur kün-
di gen, wenn ein „wich ti ger“ Grund vor liegt. Vor die sem schritt soll ten sie 
un be dingt recht li chen rat ein ho len. Be son de re Kün di gungs mög lich kei ten 
be ste hen wäh rend der schwangerschaft, der schutz frist nach der Geburt 
und wäh rend der elternzeit.

Februar
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www.arbeitsagentur.de

Der Betrieb ist insolvent

Wenn eine firma Pleite macht, ist in den Geldbörsen ihrer Beschäftigten 
schon längst ebbe. Denn unregelmäßige oder ausbleibende Gehalts- bzw. 
Lohnzahlungen gehören fast immer zu den Vorboten einer firmeninsolvenz. 
Doch die Betroffenen müssen neben dem Verlust des arbeitsplatzes nicht 
auch noch ausstehende Gehaltszahlungen für zurückliegende Zeiten in 
Kauf nehmen.

alle, die wegen Zahlungsunfähigkeit des Betriebes den ihnen zustehenden 
Lohn nicht erhalten haben, haben anspruch auf insolvenzgeld von der 
agentur für arbeit, also auch die geringfügig Beschäftigten.

Das insolvenzgeld sichert den Gehalts- oder Lohnanspruch für die letzten 
drei monate des arbeitsverhältnisses vor eröffnung des insolvenzverfahrens. 
Dies gilt auch dann, wenn der antrag auf eröffnung des insolvenzverfahrens 
mangels masse abgewiesen wird oder – falls ein insolvenzverfahren mangels 
masse offensichtlich nicht in Betracht kommt – wenn die Betriebstätigkeit 
vollständig beendet wird. Gezahlt wird das insolvenzgeld in höhe des ge-
schuldeten nettoarbeitsentgelts.

Wer bei der insolvenz seiner firma nicht zu kurz kommen will, der sollte 
spätestens innerhalb von zwei monaten zur agentur für arbeit gehen, um 
insolvenzgeld zu beantragen.
Während des insolvenzverfahrens beträgt die Kündigungsfrist für ihr ar-
beitsverhältnis maximal drei monate. 

nähere auskÜnfte erhalten sie bei der agentur fÜr arbeit. 
sie können sich auch im internet auf der homepage der Bundesagentur für 
arbeit umfangreich informieren: www.arbeitsagentur.de. Dort finden sie 
unter anderem das merkblatt und die antragsvordrucke.

Die Beschäftigten müssen in der regel weder steuern noch sozialabgaben 
auf eine Beschäftigung bis zu 450 euro zahlen. Die arbeitgeberin bzw. der 
arbeit ge be r zahlt in den meisten fällen eine Pauschale von 31,45 % des 
arbeitslohns. für Privathaushalte gelten andere abgaben (s. s. 29).

Davon gehen 15 % an die renten- und in der regel 13 % an die Kranken-
versicherung. Dazu kommen 1,45 % als Umlage zum ausgleich von arbeit-
geberaufwendungen für Krankheit und mutterschaft bzw. den anspruch der 
arbeitnehmerin / des arbeitnehmers auf insolvenzgeld. hinzu kommt ein 
individueller Beitrag zur Unfallversicherung. näheres dazu in den folgenden 
Kapiteln. 

die pauschalen abgaben zur sozialversicherung Muss 
allein die arbeitgeberin bzw. der arbeit ge be r bezahlen.

Wenn diese Pauschalen abgeführt werden, fallen noch 2 % steuern, inkl. so-
lidaritätsbeitrag und Kirchensteuer an. steuern können aber immer auch nach 
der Lohnsteuerkarte sowie einem anderen pauschalen Verfahren erhoben 
werden, wenn z. B. aufgrund der Zusammenlegung mehrerer geringfügiger 
Beschäftigungen kein pauschaler Beitrag zur rentenversicherung gezahlt 
wird. sollte dies auf sie zutreffen, lassen sie sich vom finanzamt beraten, 
welches die für sie günstigste Lösung wäre.

Die steuern, also auch die pauschale Lohnsteuer, kann die arbeitgeberin 
bzw. der arbeitgeber ihnen vom Lohn abziehen. 

Bei einer kurzfristigen Beschäftigung, die nicht länger als drei monate bzw. 
70 arbeitstage im Jahr dauern darf, fallen keine pauschalen sozialabgaben 
an. Die einkünfte müssen aber über die Lohnsteuerkarte oder pauschal mit 
25 % + solidaritätszuschlag + Kirchensteuer versteuert werden.

Steuern und Beiträge im Minijob �
�
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Wenn sie ihr Beschäftigungsver-
hältnis ab dem 1. Januar 2013* 
aufgenommen haben, sind sie in 
der regel voll in der rentenver-
sicherung versichert. 

Sie sind rentenversichert

6563
67* für Beschäftigungsverhältnisse, die vor 2013 aufgenommen wurden, gelten andere regelungen. 

Doch auch hier ist die volle rentenversicherung möglich. ihre arbeitgeberin / ihr arbeitgeber muss 
sie dazu informieren oder erkundigen sie sich bei der minijobzentrale.

Wenn sie ihr Beschäftigungsverhältnis ab dem 1. Januar 2013* aufgenom-
men haben, sind sie in der regel voll in der rentenversicherung versichert. 
15 % ihres Verdienstes zahlt der arbeitgeber, sie selbst müssen 3,7 % 
bezahlen. ihnen werden zwölf Pflichtbeitragsmonate pro Jahr auf die War-
tezeit angerechnet, sie sind bei erwerbs- und Berufsunfähigkeit abgesichert, 
können eine medizinische rehabilitation (z. B. eine Kur) beantragen und 
können riester-förderung für die private Vorsorge erhalten.

Wenn ihr monatlicher Verdienst unter 175 euro liegt, müssen sie zusätzlich 
die Differenz zwischen dem arbeitgeberanteil und dem mindestbeitrag 
(32,73 euro) entrichten. 

Wenn sie schon altersvollrente beziehen, sind sie nicht versicherungspflich-
tig, der arbeitgeber zahlt dann nur den pauschalen Beitrag zur rentenver-
sicherung, durch den sich ihre rente nicht mehr erhöht.

sie können sich von der Versicherungspflicht befreien lassen. Damit ver-
zichten sie aber auf viele Vorteile der rentenversicherung. sie müssen dann 
die 3,7 % abzug vom Lohn nicht bezahlen. 

Ob sich die rentenversicherung im minijob für sie lohnt, kann im einzelfall sehr 
unterschiedlich sein. Bevor sie auf die volle rentenversicherung verzichten, lassen 
sie sich vom Versicherungsamt, von den Versichertenältesten oder anderen stellen 
beraten (adressen im anhang).

wenn sie ein oder Mehrere kinder unter zehn Jahren haben, zahlt sich 
der volle rentenversicherungsbeitrag besonders aus: ihre selbst erworbene 
rentenanwartschaft wird noch einmal um 50 % aufgestockt. (maximum: 100 % des 
Durchschnittseinkommens. Diesen Wert können sie allerdings mit einer geringfügigen 
Beschäftigung nicht erreichen.)
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Ihr Anspruch auf Riester-Förderung

Wer „riestert“ hat anspruch auf staatliche förderung. Der sparer / die spa-
rerin erhält auf jeden fall die Grundförderung in höhe von 154 euro sowie 
eine Kinderzulage für jedes Kind, für das man Kindergeld erhält, in höhe 
von 185 euro / Jahr. ist das Kind nach dem 1.1.2008 geboren, beträgt die 
Zulage sogar 300 euro.

Diese staatliche förderung für ihre private rentenvorsorge können sie 
erhalten, wenn sie
• versicherungspflichtig im minijob beschäftigt sind
• oder angehörige pflegen und dadurch rentenversichert sind,
• oder einen ehegatten bzw. eine ehegattin haben, der bzw. die zum 

„förderfähigen Personenkreis“ gehört
• oder bei der arbeitsagentur arbeitsuchend oder arbeitslos gemeldet sind,
• oder arbeitslos gemeldet sind und Leistungen nach sGB ii (aLG ii) nur 

deshalb nicht erhalten, weil ihr Partner ein zu hohes einkommen oder 
Vermögen hat. achten sie in diesem fall darauf, dass sie sich alle drei 
monate bei der arbeitsagentur melden und die meldenachweise aufbe-
wahren.

Da sie wegen ihres geringen Verdienstes nur mit einer geringen staatlichen 
rentenzahlung rechnen können, ist es für sie umso wichtiger, zusätzlich 
privat vorzusorgen. mit einem vergleichsweise geringen eigenbeitrag können 
sie die volle förderung in anspruch nehmen. Das lohnt sich besonders, wenn 
sie anspruch auf Kinderzulagen haben. 

als geringfügig Beschäftigte müssen sie nur einen mindestbeitrag in höhe 
von 60 euro pro Jahr aufbringen. 

beispiel 1
frau a hat keine Kinder, sie ist geringfügig beschäftigt. als förderung erhält 
sie für sich 154 euro. sie muss einen mindestbeitrag von 60 euro (pro monat 
5 euro) bezahlen. sie legt also 214 euro an, von denen sie weniger als die 
hälfte selbst bezahlen muss.
  
beispiel 2
frau B ist geringfügig beschäftigt und hat drei Kinder, die alle vor 2008 
geboren wurden. ihr mindestbeitrag liegt bei 60 euro. Zusätzlich erhält sie 
154 euro für sich und insgesamt 555 euro für die Kinder. sie spart also im 
Jahr insgesamt 769 euro für ihre altersvorsorge. Weniger als ein Zehntel 
zahlt sie aus der eigenen Geldbörse. 

beispiel 3: 
frau C ist geringfügig beschäftigt und hat zwei Kinder. eines ist vor, eines 
ist nach 2008 geboren. ihr mindestbeitrag liegt bei 60 euro im Jahr. Zu-
sätzlich erhält sie 154 euro für sich und insgesamt 485 euro für die Kinder. 
sie spart also im Jahr insgesamt 699 euro für ihre altersvorsorge. Weniger 
als ein elftel muss sie selbst aufbringen.

auf diese förderung sollten sie nicht verzichten! falls sie später einmal 
den eigenbeitrag nicht aufbringen können, können sie aussetzen, ohne 
den Vertrag zu kündigen.

Welches für sie das günstigste angebot ist, können sie zum Beispiel in der 
Zeitschrift „finanztest“ der stiftung Warentest (in den meisten Bibliotheks-
lesesälen kostenlos einsehbar) nachlesen oder gegen eine geringe Gebühr 
bei der Verbraucherzentrale erfragen.

bitte beachten sie: Wenn ihr einkommen deutlich höher ist als 450 
euro, müssen sie je nach Kinderzahl auch einen höheren eigenbeitrag 
leisten, zurzeit 4 % vom Jahresbruttoeinkommen. Leider können wir in 
dieser Broschüre nicht auf alle komplizierten regelungen zur riester-rente 
eingehen. informationen erhalten sie z. B. beim finanzamt oder in den 
meisten Geldinstituten.�

�
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Wenn sie mitglied in einer pri-
vaten Krankenversicherung oder 
freiwilliges mitglied in einer ge-
setzlichen Krankenversicherung 
sind und gerne Pflichtmitglied 
in einer gesetzlichen Kranken-
versicherung werden wollen, 
sollten sie sich einen „midijob“ 
(s. u.) suchen, es reicht ein 
451-euro-Job. sie können dann 
mit einem geringen Beitrag die 
volle Leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung erhalten. 

Beitrag ohne Gegenleistung 
in der Krankenversicherung

Wenn sie bereits in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind 
(familienversicherte hausfrauen, -männer, schülerinnen / schüler, studen-
ten / studentinnen oder rentnerinnen / rentner, freiwillig Versicherte), 
muss die arbeitgeberin / der arbeitgeber 13 % ihres arbeitsentgelts an ihre 
Krankenkasse abführen. eine Gegenleistung erhalten sie dafür nicht. für sie 
entstehen keine ansprüche, da sie ja bereits Krankenversicherungsschutz 
haben. ein anspruch auf Krankengeld entsteht ebenfalls nicht.

Wenn sie privat krankenversichert sind (z. B. Beamtinnen / Beamte, selbst-
ständige), muss kein Krankenversicherungsbeitrag entrichtet werden.

tipp: Wenn sie mitglied in einer privaten Krankenversicherung oder frei-
williges mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind und gerne 
Pflichtmitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung werden wollen, 
sollten sie sich einen „midijob“ suchen, es reicht ein 451-euro-monatsver-
dienst. sie können dann mit einem geringen Beitrag die volle Leistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung erhalten. 

Wenn sie in einem Privathaushalt geringfügig tätig sind, hat dies für sie 
den nachteil, dass ihre arbeitgeberin / ihr arbeitgeber nur einen Beitrag 
von 5 % zur rentenversicherung leisten muss. Wenn ihr Beschäftigungsver-
hältnis ab dem 1.1.2013 begonnen hat*, sind sie in der rentenversicherung 
pflichtversichert. einen Großteil des Beitrages müssen sie leider selbst 
bezahlen: 13,7 % ihres Verdienstes werden dafür abgezogen. 23,98 euro 
ist ihr mindestbeitrag bis zu einem Verdienst von 175 euro.

sie können sich von der Versicherungspflicht befreien lassen. Damit verzich-
ten sie aber auf viele Vorteile (s. s. 28). Ob sich dies lohnt, erfahren sie 
beim Versicherungsamt, von den Versichertenältesten oder anderen stellen 
(adressen im anhang).

beachten sie: auch im Privathaushalt haben sie die gleichen rechte am 
arbeitsplatz wie alle anderen Beschäftigten!

Als Arbeitnehmerin im Privathaushalt

* für Beschäftigungsverhältnisse, die 
vor 2013 aufgenommen wurden, gelten 
andere regelungen. Doch auch hier ist die 
volle rentenversicherung möglich. ihre 
arbeitgeberin / ihr arbeitgeber muss sie 
dazu informieren oder erkundigen sie sich 
bei der minijobzentrale.
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es ist preiswert und bequem, jemanden im haushalt legal zu beschäftigen. 
statt 31,45 % müssen nur 14,9 % abgaben an die minijob-Zentrale (Deutsche 
rentenversicherung Knappschaft-Bahn-see) als zentrale einzugsstelle für 
die geringfügigen Beschäftigungen abgeführt werden. Bei einem einkommen 
von bis zu 450 euro geschieht dies über den sogenannten „haushaltsscheck“. 
Die Beiträge werden dann entsprechend den Lohnangaben einfach vom 
Konto abgebucht. alle Versicherungen sind damit abgegolten (gesetzliche 
Unfallversicherung, Lohnfortzahlung).

Den haushaltsscheck erhalten sie bei der minijob-Zentrale (adresse im 
anhang). auch einen musterarbeitsvertrag können sie dort bekommen. 

für minijobs in Privathaushalten ermäßigt sich die einkommensteuer auf 
antrag um 20 % der aufwendungen der arbeitgeberin / des arbeitgebers 
(max. 510 euro im Jahr).

warnhinweis: Unangemeldete Beschäftigung im Privathaushalt kann 
teuer werden: neben einem Bußgeld ist ein arbeits- oder Wegeunfall ihrer 
haushaltshilfe ein großes finanzielles risiko: Bei schwarzarbeit muss die 
arbeitgeberin bzw. der arbeitgeber der Berufsgenossenschaft die Kosten 
für einen arbeitsunfall erstatten (§ 110 abs. 1a sGB Vii).

Was muss die Arbeitgeberin bzw. der
Arbeitgeber im Privathaushalt beachten?

Während die minijobs allgemein bekannt sind, kennen nur ganz wenige die 
„midijobs“, offiziell nennt man sie „Beschäf tigung in der Gleitzone“. früher 
war es so, dass auch bei einer nur unbedeutenden überschreitung der Ge-
ringfügigkeitsgrenzen volle sozial versicherungs- und steuerpflicht anfiel. 
es musste erheblich mehr verdient werden, um auch nur ein wenig mehr 
Geld netto zu bekommen. Das stellte sich als großes hindernis heraus, wenn 
geringfügig Beschäftigte in einen sozialversicherungspflichtigen (teilzeit-)
Job wechseln wollten. Um diese hürde abzumildern, hat man die „Gleitzo-
ne“ erfunden, in der die Kostenbelastung für die arbeitnehmerin bzw. den 
arbeitnehmer nur ganz allmählich auf die volle Beitragslast anwächst. Die 
Gleitzone beginnt bei 450,01 euro und endet bei 850 euro, ab dann sind 
die vollen sozialver sicherungs  beiträge zu bezahlen.

Wenn jemand ein monatseinkommen hat, das in der Gleitzone liegt, muss 
die arbeitgeberin bzw. der arbeitgeber die regulären halben arbeitgeber-
beiträge abführen.

für sie als Beschäftigte reduzieren sich die Beiträge aber deutlich: Bei einem 
einkommen von 460 euro bezahlen sie nur rd. 52 euro statt 89 euro. ihre 
ersparnis beträgt also rund 37 euro. Je mehr sie verdienen, desto geringer 
ist die ersparnis, ab 850 euro müssen sie den vollen sozialversicherungs-
beitrag bezahlen.

in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der arbeitslosenversicherung 
bleiben ihnen in der Gleitzone alle Leistungen erhalten. allerdings müssen 
sie einen geringfügig niedrigeren rentenanspruch in Kauf nehmen. Wenn sie 
das nicht wollen, müssen sie dies ihrer arbeitgeberin bzw. ihrem arbeitgeber 
schriftlich mitteilen. Dann erhalten sie für den vollen sozialversicherungs-
beitrag auch den rentenanspruch, der ihrem einkommen entspricht.

„Midijob“ und „Gleitzone“

www.minijob-zentrale.de31,45
%14,9
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son der zah lun gen wie Weihn achts geld oder Ur laubs geld wer den bei der er mitt lung des 
re gel mä ßi gen mo nats loh nes be rück sich tigt. er hal ten Beschäftigte z. B. ei nen Lohn 
in hö he der Ge ring fü gig keits gren ze und zu sätz lich ein 13. mo nats ent gelt als Weih- 
n achts geld, so kann so zi al ver si che rungs pflicht ein tre ten. son der zah lun gen wer den 
aber nur dann an ge rech net, wenn sie ent we der ver trag lich ver ein bart oder be triebs-
üb lich re gel mä ßig ge zahlt wer den. Dies ist im mer dann der fall, wenn gleich ar ti ge 
son der zah lungen in meh re ren aufeinander folgenden Jah ren ge zahlt wer den.

so zi al ver si che rungs pflicht tritt nicht ein, wenn eine son der zah lung (z. B. erfolgs-
beteiligung oder einmalige Leistungsprämie) nicht ver trag lich ver ein bart und auch 
nicht re gel mä ßig ge zahlt wur de.

Drei mal im Jahr darf es „mehr“ sein, z. B. dann, wenn sie als Ur laubs- oder Krank-
heits ver tre tung un vor her ge se hen ein sprin gen müs sen, dann ist die ses über schrei ten 
der so zi al ver si che rungs gren zen un schäd lich. Das Glei che gilt, wenn sie bei ei nem 
zwei ten ar beit ge ber kurz fri stig, d. h. für ma xi mal drei mo na te, ein zwei tes ar beits-
ver hält nis ein ge hen.

auch können sie bei schwankungen im arbeitsanfall flexible arbeitszeitregelungen 
(z. B. Gleitzeit- oder Jahreszeitkonten) vereinbaren und so genannte Wertguthaben-
vereinbarungen (z. B. Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonten) treffen. hierfür gelten 
sehr spezielle regelungen. auskünfte dazu erteilt die minijob-Zentrale.

und noch ein tipp: ihre arbeitgeberin / ihr arbeitgeber kann ihnen steuer- und 
sozialversicherungsfrei einen Zuschuss zur Unterbringung nicht schulpflichtiger Kinder 
in einer Kindertageseinrichtung geben (§ 2, nr. 33 einkommensteuergesetz). Diesen 
Zuschuss können sie auch ohne Probleme über die Grenze von 450 euro hinaus erhal-
ten. es könnte sich also lohnen, mit der arbeitgeberin / dem arbeitgeber zu verhandeln. 

steuer- und somit auch sozialabgabenfrei sind weiter sachleistungen wie z. B. ein 
Jobticket und u. U. auch ein tankgutschein. Wichtig ist: es darf kein Bargeld fließen 
und es gelten höchstgrenzen. Wenn dies für sie in frage kommt, informieren sie sich 
am besten bei einer steuerberaterin oder einem steuerberater.

Vorsicht bei Überschreitung 
der Entgeltgrenze

seit vielen Jahren gibt es eine form der betrieblichen altersvorsorge, die üblicherweise 
nur bei sozialversicherungspflichtigen arbeitsverhältnissen angewendet wurde – die 
sog. „entgeltumwandlung“. Bei dieser anlageform sparen die Beschäftigten sozial-
abgaben und steuern. für minijobberinnen oder minijobber scheint dieses modell 
auf den ersten Blick uninteressant zu sein, weil für sie sozialabgaben und steuern 
pauschal abgeführt werden. 

Da bei der entgeltumwandlung das für sozialabgaben usw. maßgebliche einkommen um 
den sparanteil direkt gekürzt wird, können Beschäftigte mit minijob bis zu 242 euro  
im monat für ihre altersvorsorge einsetzen und müssen / können natürlich entsprechend 
mehr arbeiten. es kommen auf diese Weise wirklich nennenswerte summen zusammen, 
die im alter als monatliche rente ausgezahlt werden können.

Die Vorteile einer entgeltumwandlung:
• mehrarbeit über 450 euro / monat ist zulässig, wenn dieser mehrverdienst in einen 

entsprechenden sparvertrag fließt.
• aufbau einer zusätzlichen alterssicherung.
• Das so angesparte Vermögen ist „hartz-iV-fest“, d. h. wird bei der Berechnung des 

vorhandenen Vermögens nicht mitgerechnet und ist darüber hinaus pfändungssicher.
• Das so angesparte Vermögen kann nicht verfallen und gehört ausschließlich ihnen.

Wie können sie und ihre arbeitgeberin / ihr arbeitgeber von diesem „Geheimtipp“ 
profitieren? sie / er lässt sich von seiner steuerberaterin/seinem steuerberater oder 
der hausbank beraten, welche form dieser betrieblichen altersvorsorge sie / er wäh-
len soll. Wenn ihr / ihm dies zu mühsam ist, weil es sich um einen kleinen Betrieb 
handelt, dann dürfen selbstverständlich auch sie sich z. B. bei stiftung Warentest 
finanztest informieren und nach der günstigsten Gesellschaft suchen. Der abschluss 
der betrieblichen alterversicherung muss durch die arbeitgeberin / den arbeitgeber 
erfolgen, die / der dann auch die Beiträge direkt überweisen muss.

was ist weiter zu tun? sie vereinbaren gemeinsam eine erhöhung der Wochenar-
beitszeit und der Gegenwert für diese mehrarbeit wird ohne abzüge in ihre betriebliche 
altersversorgung eingebracht. 

Die Einkommensgrenze überschreiten 
und gleichzeitig etwas für die Rente tun – 
wie geht das?
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Setzen Sie sich durch!

Setzen Sie sich durch!
sie können noch bis zum 31.12.2016 
forderungen aus dem Jahr 2013 geltend 
machen. ansprüche aus dem Jahr 2014 
verjähren erst nach dem 31.12.2017.

findet für sie kein tarifvertrag anwendung, gilt die gesetzliche Verjährung 
von drei Jahren, d. h. sie können noch bis zum 31.12.2016 forderungen aus 
dem Jahr 2013 geltend machen. ansprüche aus dem Jahr 2014 verjähren 
erst nach dem 31.12.2017.

notieren sie also genau, wann sie wegen einer erkrankung nicht arbeitsfähig 
waren oder für welche gesetzlichen feiertage sie keine Lohnfortzahlung 
erhielten. Urlaub können sie nur für das laufende Kalenderjahr geltend 
machen, es sei denn, sie konnten aus dringenden betrieblichen oder in 
ihrer Person liegenden Gründen (z. B. Krankheit) den Urlaub nicht antreten. 
„alten“ Urlaub können sie auch dann geltend machen, wenn sie vergeblich 
(und beweisbar!) bezahlten Urlaub gefordert haben.

Können sie bis zur Beendigung ihres arbeitsverhältnisses den bezahlten 
Urlaub nicht oder nicht vollständig nehmen, haben sie einen finanziellen 
abgeltungsanspruch. 

findet für sie ein tarifvertrag anwendung, können sie ihre ansprüche 
rückwirkend nur im rahmen der tarifvertraglichen Verfallsfristen geltend 
machen, die u. U. nur wenige monate betragen – informieren sie sich bei 
der für sie zuständigen Gewerkschaft.

Listen sie alle ihre forderungen detailliert auf und machen sie diese ge-
genüber ihrer arbeitgeberin bzw. ihrem arbeitgeber schriftlich geltend. 
Vergessen sie dabei aber nicht zu prüfen, ob die gesetzliche bzw. tarifliche 
Kündigungsfrist eingehalten wurde, möglicherweise steht ihnen noch wei-
terer Lohn bzw. weiteres Gehalt zu.

Die einhaltung des mindestlohns wird durch die „Zollverwaltung, finanz-
kontrolle schwarzarbeit“ kontrolliert. Bei fragen können sie sich an ihr 
hauptzollamt oder an die mindestlohnhotline des Bundesarbeitsministeriums 
wenden (adressen im anhang).

ihrer arbeitgeberin bzw. ihrem arbeitgeber ist oft nicht bekannt, dass sie 
ein recht auf Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall etc. haben. Dies 
ist insbesondere dann der fall, wenn sie in einem Kleinbetrieb arbeiten. 
Dann sollten sie diese Broschüre ggf. an die Betriebsleitung weitergeben 
oder anregen, dass bei der rechtsberatung des Betriebes nachgefragt wird.

ist in ihrem Betrieb ein Betriebsrat, Personalrat oder eine mitarbeitervertre-
tung vorhanden, wenden sie sich an sie, um dort wegen ihrer forderungen 
Unterstützung zu bekommen.

in der Praxis kommt es leider gar nicht so selten vor, dass arbeitgeberinnen 
und arbeitgeber verdeckt oder ganz unverhohlen offen mit dem Verlust 
ihres arbeitsplatzes drohen, wenn sie die in dieser Broschüre aufgeführten 
minimalrechte aus dem arbeitsvertrag fordern.

Wenn sie gute nerven haben, können sie auf ihren rechten beharren. eine 
daraufhin erfolgende Kündigung wäre wegen Verstoßes gegen das maßrege-
lungsverbot (§ 612a BGB) nichtig. eine arbeitgeberin bzw. ein arbeitgeber 
darf nämlich Beschäftigte bei einer maßnahme nicht benachteiligen, weil 
diese in zulässiger Weise ihr recht ausüben.

Wenn sie aber auf genau diesen arbeitsplatz angewiesen sind, bleibt ihnen 
nichts anderes übrig, als von der Durchsetzung dieser rechte abzusehen, 
da ihre arbeitgeberin bzw. ihr arbeitgeber nur etwas warten muss, um sie 
unter einem (anderen) Vorwand zu entlassen.

ist jedoch irgendwann einmal – egal aus welchen Gründen – das arbeits-
verhältnis beendet, können sie nachträglich im rahmen der gesetzlichen 
Verjährungsfrist bzw. im rahmen der tariflich geltenden Verfallsfrist 
rückwirkend alles einfordern, was ihnen trotz gesetzlicher bzw. tariflicher 
Vorschriften nicht gewährt worden ist.
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Von der Zollverwaltung kann allerdings nur der ganze Betrieb überprüft 
werden. ihren persönlichen anspruch auf mindestlohn müssen sie selbst 
– ebenso wie ihre anderen ansprüche auch – geltend machen. für den 
mindestlohn gelten aber keine arbeitsvertraglichen oder  tarifvertraglichen 
ausschlussfristen. er ist nicht „verwirkbar“. sie müssen ihn nur vor ablauf 
der Verjährung einfordern.

Werden ihre forderungen nicht erfüllt, können sie beim arbeitsgericht Klage 
einreichen. sie brauchen dafür keine anwaltliche Unterstützung. Wenn sie 
nicht wissen, wie sie die Klage formulieren sollen, hilft ihnen die rechts-
antragsstelle des arbeitsgerichts gebührenfrei.

sie brauchen keine Bedenken zu haben, ihre forderungen gerichtlich 
durchzusetzen. Wenn sie die in dieser Broschüre aufgeführten minimal-
rechte einklagen, gehen sie praktisch kein Kostenrisiko ein. selbst wenn 
sie möglicherweise in dem einen oder anderen Punkt verlieren, sind die 
Gerichtskosten nur gering. Den gegnerischen anwalt bzw. die anwältin 
müssen sie in der ersten instanz nie bezahlen, denn dies muss immer 
der auftraggeber bzw. die auftraggeberin – gleichgültig, wer den Prozess 
gewinnt oder verliert. ein Kostenrisiko bezüglich eines anwaltshonorars 
gehen sie also nur ein, wenn sie selbst einen anwalt bzw. eine anwältin 
beauftragen, es sei denn, sie haben eine rechtsschutzversicherung, die 
auch die Kosten des arbeitsgerichtsverfahrens trägt.

sollten sie mitglied einer Gewerkschaft sein, wird von dort die rechtsver-
tretung übernommen.

frau en bÜ ros / 
gleich stel lungs stel len
zeigen auf örtlicher ebe ne Be nach tei li-
gun gen von frau en auf, ent wickeln Lö-
sungs mög lich kei ten und wirken dar auf 
hin, dass in al len Le bens be rei chen der 
auf trag des Grundgesetzes „män ner und 
frau en sind gleichberechtigt“ erfüllt wird.

Die Gleichstellungsbe auf trag ten werden 
nach außen für die einwohnerinnen und 
einwohner und innerhalb der stadtver-
waltung für das Personal tätig.

Beispiele für interne tätigkeiten:
•	Beratung der Verwaltungsleitung in 

Gleichstellungsfragen
•	mitwirkung in Personalangelegenheiten
•	mitwirkung am frauenförderplan
•	Beratung von Beschäftigten

Beispiele für externe tätigkeiten: 
•	Kooperation und Vernetzung für mehr 

Gleichberechtigung und Geschlechter-
gerechtigkeit

•	informations-, Beratungs- und Kultur-
angebote für die menschen vor Ort

Landesarbeitsgemeinschaft  
Kommunaler frauenbüros /
Gleichstellungsstellen 
nordrhein-Westfalen
Kasernenstraße 6
40213 Düsseldorf
tel. 0211-598 14 383
info@frauenbueros-nrw.de
www.frauenbueros-nrw.de

ge werk schaft ver.di
Die Gewerkschaft ver.di ist zuständig für 
Beschäftigte aus den unterschiedlichsten 
Branchen, z. B. auch dem einzelhandel. 
etwa die hälfte der mitglieder von ver.
di sind frauen. Wenn sie nicht genau 
wissen, ob ver.di die für sie zuständige 
Gewerkschaft ist, rufen sie einfach an und 
erkundigen sie sich. 

Gewerkschaft ver.di nrW
Karlstr. 123-127
40210 Düsseldorf
tel. 0211-61 824 0
fax 0211-61 824 4466
www.nrw.verdi.de
 
ig bau en-agrar-uM welt (bau)
Die iG Bau en-agrar-Um welt ist für 
Ge bäu der ein i ge rin nen da. sie or ga ni-
siert Ge gen wehr und schafft schutz.

industriegewerkschaft 
Bauen-agrar-Umwelt / region rheinland 
roßstr. 94
40476 Düsseldorf 
tel. 0211-977 870
fax 0211-977 8720 
rheinland@igbau.de

industriegewerkschaft 
Bauen-agrar-Umwelt / region Westfalen 
Otto-hahn-str. 27
44227 Dortmund 
tel. 0231-282 43 970
fax 0231-282 43 9790 
westfalen@igbau.de

Hilfreiche Adressen
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gewerkschaft 
nahrung-genuss-gaststätten
Landesbezirk nordrhein-Westfalen
Wiesenstr. 70 a/1
40549 Düsseldorf 
tel. 0211-38 83 980
fax 0211-38 83 9819 
lbz.nordrhein-westfalen@ngg.net
www.ngg-nrw.de

agentur fÜr arbeit
regionaldirektion nordrhein-Westfalen
Josef-Gockeln-str. 7
40474 Düsseldorf 
tel. 0211-430 60
fax 0211-430 63 77
www.arbeitsagentur.de/nn_12038/ 
Kommunikation/Dienststellen/ 
rD-nrW/rD-nrW/Kontakte/301- 
kt-virtuelles-postfach-rd-nrw.html 

verbraucherzentrale nrw
mintropstr. 27
40215 Düsseldorf
tel. 0211-38 09 0
fax 0211-38 09 216
vz.nrw@vz-nrw.de
www.vz-nrw.de

arbeitsgerichte in  
nordrhein-westfalen
adressliste: www.arbeitsrecht.de/links/
arbeits-und-sozialgerichte/arbeits 
gerichte/arbeitsgerichte-der-bundes 
laender/arbeitsgerichte-in-nordrhein-
westfalen.php

unfallkasse nordrhein-westfalen
sankt franziskusstr. 146
40470 Düsseldorf
tel. 0211-9024-0
fax 0211-9024-180
info@unfallkasse-nrw.de
www.unfallkasse-nrw.de

arbeitsschutz-telefon 
nordrhein-westfalen
tel. 0211-855 3311
Beschwerden und konkrete hinweise 
auf arbeitsschutzmängel können zum 
Beispiel von Beschäftigten, angehöri-
gen, nachbarn oder Kunden vorgebracht 
werden. Beschäftigte sollten zunächst 
mit ihrem arbeitgeber, ihrem Vorgesetz-
ten oder der mitarbeitervertretung über 
eventuelle missstände sprechen.

Die adressen der gewerbe-
aufsichtsäMter erhalten sie bei
der Verwaltung ihres Wohnortes.

landschaftsverband rheinland 
LVr-integrationsamt  
Deutzer freiheit 77-79
50679 Köln 
tel. 0221-809 0 
fax 0221-809 4402
www.lvr.de 

landschaftsverband 
westfalen-lippe  
LWL-integrationsamt Westfalen 
Von-Vincke-str. 23-25 
48143 münster 
tel. 0251-5 91 01  
fax 0251-5 91 5806
www.lwl.org 

bun des ver si che rungs aMt
mut ter schaftsgeld stel le  
friedrich-ebert-allee 38
53113 Bonn 
hotline 0228-619 1888 
täglich von 9.00-12.00 und  
Donnerstag auch von 13.00-15.00 Uhr
www.mutterschaftsgeld.de

bundesMinisteriuM 
fÜr arbeit und soziales 
tarifregister, referat iiia3  
53107 Bonn
ein Verzeichnis der für allgemeinver-
bindlich erklärten tarifverträge kann  
im internet unter www.bmas.de/shared-
Docs/Downloads/De/PDf-Publikationen-
Dina4/arbeitsrecht-verzeichnis-allge 
meinverbindlicher-tarifvertraege.pdf?__
blob=publicationfile&v=4 abgerufen 
werden.

information zum mindestlohn
www.der-mindestlohn-wirkt.de
mindestlohnhotline des Bmas: 
tel. 030-60 28 00 28

MiniJob-zentrale 
Deutsche rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-see
44781 Bochum
 
service-Center Cottbus 
tel. 0355-2902-70799 
montag-freitag: 7.00-19.00 Uhr 
minijob@minijob-zentrale.de
www.minijob-zentrale.de 

deutscher gewerkschaftsbund 
(dgb)
www.dgb.de/schwerpunkt/mindestlohn
mindestlohnhotline des DGB:
tel. 0391-408 80 03 

inforMations- und 
wissensManageMent zoll
Carusufer 3-5
01099 Dresden
Postfach 10 07 61
01077 Dresden

anfragen von Privatpersonen
Zentrale auskunft
tel. 0351-44834 510
fax 0351-44834 590
info.privat@zoll.de
montag bis freitag: 8.00-17.00 Uhr
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ent gelt fort zah lungs ge setz 
in der fassung vom 
21.7.2012 (aus zü ge)

§ 2 ent gelt zah lun gen an feier ta gen
für die ar beits zeit, die in fol ge ei nes 
ge setz li chen feier ta ges aus fällt, hat 
der ar beit ge ber dem ar beit neh mer das 
arbeits ent gelt zu zah len, das er oh ne den 
ar beits aus fall erhal ten hät te. (...)

§ 3 an spruch auf ent gelt fort zah lung 
im Krank heits fall
Wird ein ar beit neh mer durch ar beits-
un fä hig keit in fol ge Krank heit an sei ner 
ar beits lei stung ver hin dert, oh ne dass ihn 
ein Ver schul den trifft, so hat er anspruch 
auf entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
durch den arbeitgeber für die Zeit der ar-
beitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs 
Wochen. (...) als un ver schul de te ar beits-
un fä hig keit im sin ne des abs. 1 gilt auch 
ei ne ar beits ver hin de rung, die in fol ge ei-
ner nicht rechts wid ri gen ste ri li sa tion oder 
ei nes nicht rechts wid ri gen ab bruchs der 
schwan ger schaft ein tritt. Dassel be gilt 
für ei nen ab bruch der schwan ger schaft, 
wenn die schwan ger schaft in ner halb von 
zwölf Wo chen nach der emp fäng nis durch 
ei nen arzt ab ge bro chen wird, die schwan-
ge re frau den ab bruch ver langt und dem 
arzt durch ei ne Be schei ni gung nach ge-
wie sen hat, dass sie sich mindestens drei 
ta ge vor dem ein griff von ei ner anerkann-
ten Be ra tungs stel le hat be ra ten las sen. 
Der anspruch (...) entsteht nach vier-
wöchiger ununterbrochener Dauer des 
arbeitsverhältnisses.

bundesurlaubsgesetz 
in der fassung vom 
20.04.2013 (aus zü ge)
 
§ 1 Urlaubsanspruch
Jeder arbeitnehmer hat in jedem Kalen-
derjahr anspruch auf bezahlten erho-
lungsurlaub.

§ 3 Dauer des Urlaubs
(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindes-
tens 24 Werktage.

§ 5 teilurlaub
(1) anspruch auf ein Zwölftel des Jah-
resurlaubs für jeden vollen monat des 
Bestehens des arbeitsverhältnisses hat 
der arbeitnehmer 
a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die 

er wegen nichterfüllung der Wartezeit 
in diesem Kalenderjahr keinen vollen 
Urlaubsanspruch erwirbt;

b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem 
arbeitsverhältnis ausscheidet;

c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der 
ersten hälfte eines Kalenderjahrs aus 
dem arbeitsverhältnis ausscheidet.

Anhang

§ 4 hö he des fort zu zah len den 
ar beits ent gelts
für den in § 3 abs. 1 bezeichneten Zeit-
raum ist dem arbeitnehmer das ihm bei 
der für ihn maßgebenden regelmäßigen 
arbeitszeit zustehende arbeitsentgelt 
fortzuzahlen.

§ 5 an zei ge- und nach weis pflich ten
Der ar beit neh mer ist ver pflich tet, dem 
ar beit ge ber die arbeits un fä hig keit und 
de ren vor aus sicht li che Dau er unverzüg-
lich mit zu tei len. Dau ert die ar beits un-
fä hig keit länger als drei Ka len der ta ge, 
hat der ar beit neh mer ei ne ärzt li che 
Be schei ni gung über das Be ste hen der 
arbeitsunfähig keit so wie de ren vor aus-
sicht li che Dau er späte stens an dem dar-
auf fol gen den ar beits tag vor zu le gen. Der 
ar beit ge ber ist be rech tigt, die Vor la ge 
der ärzt li chen Be schei ni gung frü her zu 
ver lan gen. Dau ert die arbeitsunfähig keit 
län ger als in der Be schei ni gung angege-
ben, ist der ar beit neh mer ver pflich tet, 
ei ne neue ärzt li che Be schei ni gung vor-
zu le gen. (...)  

§ 9 maß nah men der me di zi ni schen 
Vor sor ge und rehabilita tion
Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a und 6 bis 
8 gelten entsprechend für die arbeits-
verhinderung infolge einer maßnahme 
der medizinischen Vorsorge oder rehabi-
litation, die ein träger der gesetzlichen 
renten-, Kranken- oder Unfallversi-
cherung, eine Verwaltungsbehörde der 
Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger 

sozialleistungsträger bewilligt hat und 
die in einer einrichtung der medizinischen 
Vorsorge oder rehabilitation durchgeführt 
wird. ist der arbeitnehmer nicht mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkasse oder 
nicht in der gesetzlichen rentenversi-
cherung versichert, gelten die §§ 3 bis 
4a und 6 bis 8 entsprechend, wenn eine 
maßnahme der medizinischen Vorsorge 
oder rehabilitation ärztlich verordnet 
worden ist und in einer einrichtung der 
medizinischen Vorsorge oder rehabilita-
tion oder einer vergleichbaren einrich-
tung durchgeführt wird.
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teilzeit- und befristungsgesetz 
in der fassung vom 
20.12.2011 (auszüge)

§ 2 Begriff des teilzeit-
beschäftigten arbeitnehmers 
(1) teilzeitbeschäftigt ist ein arbeitneh-
mer, dessen regelmäßige Wochenarbeits-
zeit kürzer ist als die eines vergleichbaren 
vollzeitbeschäftigten arbeitnehmers. (...)
(2) teilzeitbeschäftigt ist auch ein 
arbeitnehmer, der eine geringfügige 
Beschäftigung nach § 8 abs. 1 nr. 1 des 
Vierten Buches sozialgesetzbuch ausübt. 

§ 4 Verbot der Diskriminierung 
(1) ein teilzeitbeschäftigter arbeitneh-
mer darf wegen der teilzeitarbeit nicht 
schlechter behandelt werden als ein 
vergleichbarer vollzeitbeschäftigter ar-
beitnehmer, es sei denn, dass sachliche 
Gründe eine unterschiedliche Behandlung 
rechtfertigen. einem teilzeitbeschäftigten 
arbeitnehmer ist arbeitsentgelt oder 
eine andere teilbare geldwerte Leistung 
mindestens in dem Umfang zu gewähren, 
der dem anteil seiner arbeitszeit an der 
arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeit-
beschäftigten arbeitnehmers entspricht. 

§ 12 arbeit auf abruf 
(1) arbeitgeber und arbeitnehmer kön-
nen vereinbaren, dass der arbeitnehmer 
seine arbeitsleistung entsprechend dem 
arbeitsanfall zu erbringen hat (arbeit 
auf abruf). Die Vereinbarung muss eine 
bestimmte Dauer der wöchentlichen und 
täglichen arbeitszeit festlegen. Wenn 
die Dauer der wöchentlichen arbeitszeit 
nicht festgelegt ist, gilt eine arbeitszeit 
von zehn stunden als vereinbart. Wenn 
die Dauer der täglichen arbeitszeit nicht 
festgelegt ist, hat der arbeitgeber die 
arbeitsleistung des arbeitnehmers jeweils 
für mindestens drei aufeinander folgende 
stunden in anspruch zu nehmen.
(2) Der arbeitnehmer ist nur zur arbeits-
leistung verpflichtet, wenn der arbeitge-
ber ihm die Lage seiner arbeitszeit jeweils 
mindestens vier tage im Voraus mitteilt.
(3) Durch tarifvertrag kann von den 
absätzen 1 und 2 auch zuungunsten 
des arbeitnehmers abgewichen werden, 
wenn der tarifvertrag regelungen über 
die tägliche und wöchentliche arbeitszeit 
und die Vorankündigungsfrist vorsieht. im 
Geltungsbereich eines solchen tarifvertra-
ges können nicht tarifgebundene arbeit-
geber und arbeitnehmer die anwendung 
der tariflichen regelungen über die arbeit 
auf abruf vereinbaren.



48

�
�

gefördert vom:


